
   

Parlamentssitzung 5. Dezember 2016 Traktandum 3 

Gemeindehaus Bläuacker - Ablösung der Finanzierung durch die Pensionskasse 

Beschluss und Botschaft; Direktion Sicherheit und Liegenschaften 

Bericht und Antrag des Gemeinderates an das Parlament 

1. Zum beantragten Kredit 

"Eine Stadt muss ihr Stadthaus kaufen" hiess es bereits im Dezember 2014 im "Bund". Der 

Werdegang der Finanzierung des Stadthauses (GHB) wird im auch heute noch stimmigen 

Artikel präzis geschildert (Beilage 6). Der damals für 2015 in Aussicht gestellte Urnengang hat 

der Gemeinderat später nochmals um ein Jahr hinausgeschoben, weil er dem Stimmvolk die 

Ausfinanzierung der Pensionskasse (PK) nicht im selben Jahr vorlegen wollte wie die Ablösung 

der Finanzierung in der Höhe eines Kredits von ca. 14,6 Mio. Franken. Seither hat sich der 

Sachverhalt noch mehr zu Gunsten der Ablösung der Finanzierung verändert: die 

Refinanzierungskosten sind nochmals gesunken und die im HRM2 vorgeschriebene 

Abschreibung beträgt seit anfangs 2016 noch jährlich 3% der Gesamtinvestition anstatt wie 

vorher 10 % des Restbuchwerts. Dadurch wird die Erfolgsrechnung wesentlich weniger belastet 

als noch unter dem HRM1. Im Vergleich zur Miete spart die Gemeinde bereits im ersten Jahr 

nach der Ablösung der Finanzierung rund 269'000 Franken.  

 

Die Höhe des Kredits von 14,6 Mio Franken. wird in der Botschaft ausführlich hergeleitet. Der 

Bericht und Antrag an den Grossen Gemeinderat und die entsprechenden Protokollauszüge 

sind sehr informativ (siehe Archiv vom 25. Februar 2002). Er hat damals schon eine 

"Rückabwicklung" des Geschäfts beschlossen.  

 

Die Finanzkommission hat das Geschäft an mehreren Sitzungen beraten. Der Gemeinderat hat 

ihr im Januar 2016 Bericht erstattet. Die Empfehlungen und Beschlüsse der Finanzkommission 

wurden bei der Weiterbearbeitung des Geschäfts berücksichtigt. 

2. Lösungsmöglichkeiten; Szenarien 

Der Gemeinderat hat fünf mögliche Szenarien geprüft: 

1. Ablösung der Finanzierung 

2. Verkauf des Bodens an die PK 

3. Einräumung eines Baurechts zu Gunsten der PK 

4. Fortsetzung des bisherigen Verhältnisses. 

5. Ablösung der Finanzierung durch Übertragung von Grundstücken an die PK  

 

Die Ergebnisse sind in einer Tabelle zusammengefasst (Beilage 3). Die kurz-, mittel- und vor 

allem langfristig kostengünstigste Variante für die Gemeinde ist die Ablösung der Finanzierung. 

Hinzu kommen Vorteile bei der Bewirtschaftung: keine andere Variante kommt mit so wenigen 

Schnittstellen aus.  

 

Als Untervariante wurden Überlegungen zu einer alternativen Finanzierung anstatt Beschaffung 

von Geld auf dem Kapitalmarkt angestellt (Szenario 5). 
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Dass die Ablösung der Finanzierung für die Gemeinde die weitaus günstigste Lösung ist, wurde 

bereits erwähnt. Auch die neue Untervariante ändert daran nichts. Sie würde konkret bedeuten, 

dass die Gemeinde der PK gut rentierende Liegenschaften im Wert von rund 14,6 Mio Franken 

übereignen müsste anstatt Geld zu überweisen. Da die Gemeinde im FV ausser zwei 

Mehrfamilienhäusern mit Alters- und Behindertenwohnungen fast nur kleine und alte 

Liegenschaften besitzt, müsste sie sich auf Baurechte beschränken. Die rund 2,5 Mio Franken 

Baurechtszins, die die Gemeinde jährlich erwirtschaftet, entsprechen bei einem Zinssatz von 

4,5 % (Vorgabe HRM2) einem Kapital von rund 54,5 Mio Franken. Das bedeutet, dass die 

Gemeinde rund einen Drittel ihrer Baurechtsliegenschaften auf die PK übertragen müsste, um 

den an die PK zu bezahlenden Betrag zu finanzieren. Per saldo müsste sie auf einen Drittel, 

d.h. ca. auf 670'000 Franken Baurechtszins verzichten, um ca. 127'000 Franken 

Fremdkapitalzinsen einzusparen. Selbst wenn die Gemeinde die Baurechte der PK teurer 

verkaufen könnte und somit auf weniger Baurechtszins verzichten müsste, bliebe eine grosse 

Differenz. Für die Gemeinde ist die neue Untervariante von allen Lösungsmöglichkeiten die 

schlechteste. 

3. Haltung der PK 

Obwohl die PK verselbständigt wurde, kann die Gemeinde sie nicht vollständig als 

aussenstehende Dritte betrachten. Falls die PK in finanzielle Schwierigkeiten geriete, müsste 

die Gemeinde sie höchstwahrscheinlich mit grösseren Beiträgen stützen. Die Gemeinde tut 

deshalb gut daran, das Geschäft auch aus dem Blickwinkel der PK zu betrachten. Dazu haben 

auch die externen Fachpersonen (Herr U. Bolz und Herr Chr. Elsener) geraten. 

 

Die PK hat ihre Absichten im Brief vom 8. März 2016 an den Gemeinderat bekundet (Beilage). 

Darin wird sinngemäss ausgeführt, 

 dass es nicht im Interesse der PK sei, 14,6 Mio Franken überwiesen zu erhalten,  

 dass die sachenrechtliche Bereinigung der Eigentumsverhältnisse zwingend sei, 

 dass die PK sowohl am Kauf der Parzelle Köniz / 90 wie auch an der Errichtung eines 

Baurechts interessiert sei und dass demzufolge 

 dass die Fortsetzung des Mietverhältnisses im Vordergrund stehe. 

 

Der Gemeinderat hat der PK zwar grosses Verständnis entgegengebracht. Er musste aber 

sinngemäss folgendes Fazit ziehen (Brief vom 23. Mai 2016; Beilage): 

 Die Refinanzierungkosten sind noch weiter gesunken. Die Gemeinde konnte ein 

langfristiges Darlehen für 0,875 % aufnehmen. 

 Sowohl der Verkauf des Landes als auch die Einräumung eines Baurechts würde die 

Situation für die Gemeinde verschlechtern, da entweder der Kaufpreis für das Land verzinst 

oder Baurechtszins bezahlt werden müsste. 

 Bereits im ersten Jahr nach der Ablösung der Finanzierung würde die Gemeinde in der 

Erfolgsrechnung rund 269'000 Franken einsparen. Dies trotz der Abschreibung von 3 % pro 

Jahr. 

 Die Ablösung der Finanzierung PK ist für die Gemeinde kurz-, mittel- und langfristig die 

weitaus günstigste Lösung. 

Aus diesen Gründen hat der Gemeinderat das Angebot der PK abgelehnt und angekündigt, 

dass dem Parlament und den Stimmberechtigten ein Kreditantrag unterbreitet werden wird. 

4. Auswirkungen auf Erfolgsrechnung und Bilanz 

Die Erfolgsrechnung wird ab 2017 jährlich um 269'000 Franken entlastet.  

 

Die Schulden nehmen brutto um den Kreditbetrag von rund 14,6 Mio. Franken zu. Die vom 

HRM2 vorgeschriebene Abschreibung von 3% (= 438'000 Franken pro Jahr) führt nicht zu 

einem Schuldenabbau sondern zu stillen Reserven. Anders als ein Hauseigentümer nimmt die 

Gemeinde Geld nicht für ein bestimmtes Objekt auf  sondern für den gesamten Haushalt. Die 

beim Hauseigentümer ersichtlichen Folgen der Amortisation (Schuldenabbau und Rückgang 

der Zinslast) sind daher bei der Gemeinde nicht vorhanden. 
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Die Nettoverschuldung nimmt nicht zu. Der Wert des Gebäudes beträgt im Mindesten den 

beantragten Kreditbetrag von 14,6 Mio. Franken. 

 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgende Beschlüsse zu fassen: 

1. Mit X zu Y Stimmen bei Z Enthaltungen beantragt das Parlament den Stimmberechtigten, 

folgenden Beschluss zu fassen: 

Für die Ablösung der Finanzierung durch die Pensionskasse Köniz für die Erstellung des 

Gemeindehauses Bläuacker wird ein Kredit von 14,6 Mio. Franken zu Lasten Konto Nr. 

4610.5040.0203 "Gemeindehaus Bläuacker" bewilligt.  

2. Die Botschaft an die Stimmberechtigten und der Wortlaut des Stimmzettels werden 

genehmigt.  

Köniz, 2. November 2016 

 

Der Gemeinderat 

Beilagen: 

1) Botschaft an die Stimmberechtigten 

2) Stimmzettel 

3) Szenarien mit Alternativen 

4) Formular Folgekosten HRM2 

5) Botschaft Bläuacker 1999 

6) Artikel im "Bund", 24. Dezember 2014 

7) Brief PK / Gemeinde vom 8. März 2016 
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